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Behandlung  öffentlich  GD 271/17 
 

Betreff: Änderung in der Zusammensetzung des Jugendhilfeausschusses 
  
Anlagen:  
 
Antrag: 
 

1. Auf Vorschlag des Stadtjugendrings Ulm e.V. 
 
Herrn Wulf Neuschwander,  
Herrn Matthias Baiker und 
Herrn Dr. Michael Jurek 
 
als stellvertretende stimmberechtigte Mitglieder des Jugendhilfeausschusses zu wählen. 
 

2. Auf Vorschlag des Deutschen Roten Kreuzes Kreisverband Ulm e.V. 
 
Frau Esther Heipp 
 
als beratendes Mitglied des Jugendhilfeausschusses zu bestellen. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

Petra Seitz
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Sachdarstellung: 
 
 
 
Der Jugendhilfeausschuss besteht aus 15 stimmberechtigten Mitgliedern sowie aus zehn 
beratenden Mitgliedern. 
 
Nach den bestehenden Vorschriften (s.u.a. § 2 Abs. 3 und Abs. 7 Kinder- und Jugendhilfegesetz für 
Baden-Württemberg (LKJHG)) werden die Mitglieder und ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter 
in den Stadtkreisen vom Gemeinderat gewählt oder bestellt. 
 
Der Stadtjugendring Ulm e.V. wurde bisher von den stellvertretenden stimmberechtigten 
Mitgliedern Hannah Eggers, Moritz Stiepert und Valerie Hesse vertreten. 
 
Nun hat der Stadtjugendring Ulm e.V. nach Neuwahlen Wulf Neuschwander, Matthias Baiker und 
Dr. Michael Jurek als stellvertretende stimmberechtigte Mitglieder benannt. 
 
Das Deutsche Rote Kreuz Kreisverband Ulm e.V. wurde bisher vom beratenden Mitglied 
Claudia Steinhauer vertreten.  
 
Nach Umstrukturierungen hat das Deutsche Rote Kreuz Kreisverband Ulm e.V. Esther Heipp als 
beratendes Mitglied benannt. 
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